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Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr.in Lintl, Kolleginnen und Kollegen haben am  

6. Februar 2015 unter der Zahl 3621/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Aktivitäten, Anhänger und Organisationen der Muslimbruderschaft in Österreich“ 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 2: 
In der jüngsten Vergangenheit stellten die Aktivitäten der Muslimbruderschaft keinen Anlass 

zu einem Einschreiten nach der Strafprozessordnung, dem Sicherheitspolizeigesetz oder 

anderer einschlägiger Gesetze dar. 

Für die generelle Überprüfung oder Überwachung von Vereinen oder Verbindungen durch 

die Sicherheitsbehörden bestehen keine Rechtsgrundlagen. 

 
Zu Frage 3: 
Da die Organisationen der Muslimbruderschaft in Österreich keinen Anlass zum Einschreiten 

nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gegeben haben, liegen auch keine 

Erkenntnisse über die genaue Anzahl der Anhänger vor. Es ist auch nicht bekannt, welche 

Staatsangehörigkeiten die Anhänger der Muslimbruderschaften haben bzw. ob Personen 

darunter sind, die Asylanträge in Österreich gestellt haben.  
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Zu Frage 4: 
Der Verfassungsschutzbericht (VSB) bietet lediglich einen Überblick über die wichtigsten 

Gefahrenquellen und Entwicklungen in staatsschutzrelevanten Bereichen. Der VSB stellt 

keine Risikobewertung dar. 

Das Bundesministerium für Inneres und die nachgeordneten Dienststellen sind von Gesetzes 

wegen berufen, Gefahren zu erkennen und abzuwehren.  

Eine generelle Sammlung von Informationen zu Vereinen und deren Anhänger ist auf Grund 

der geltenden Rechtslage in Österreich nicht möglich, sondern darf nur in konkreten 

Anlassfällen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. 

 
Zu Frage 5: 
Aufgrund der bloßen Vermutung Anhänger der Muslimbrüderschaft zu sein, kann keine 

Befugnis zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung abgeleitet werden. 
 
Zu Frage 6: 
Zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus in Kooperation mit anderen Staaten dienen 

in Österreich viele Gesetzesbestimmungen (z.B. Strafgesetzbuch, Sicherheitspolizeigesetz, 

Polizeikooperationsgesetz, Europäisches Polizeikooperationsgesetz, Bankwesengesetz). 

Weiters trat Österreich internationalen Konventionen zur Terrorismusbekämpfung bei und 

nützt bilaterale Abkommen mit anderen Staaten oder Organisationen (z.B. Interpol). Auch 

innerhalb der Europäischen Union besteht eine enge Vernetzung in der Kooperation bei 

sicherheitsbehördlichen bzw. sicherheitspolitischen Themen, welche auf bilateralen und 

multilateralen Abkommen basiert, zum Beispiel dem Schengen-Vertrag. 

Auf Basis dieser Rechtsgrundlagen erfolgt der anlassbezogene Informationsaustausch. 

 
Zu Frage 7: 

Diesbezügliche Kenntnisse bestehen nicht. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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